
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 2. April 2024  

 
 Nr. 2024/489  

 

FOCAL, Stiftung Weiterbildung Film und Audiovision, 1006 Lausanne: Beitrag aus dem 
Swisslos-Fonds an die Weiterbildungskurse im 1. und 2. Semester 2023 
  

1. Erwägungen 

FOCAL, Stiftung Weiterbildung Film und Audiovision, Lausanne, ersucht um einen Beitrag aus 
dem Swisslos-Fonds an die Weiterbildungskurse im 1. und 2. Semester 2023. An den Seminaren 
hat eine Person aus dem Kanton Solothurn teilgenommen. 

2. Beschluss 

2.1 FOCAL, Stiftung Weiterbildung Film und Audiovision, Lausanne, wird an die 
Weiterbildungskurse im 1. und 2. Semester 2023 ein Projektbeitrag von Fr. 121.90 aus 
dem Swisslos-Fonds zugesprochen. 

2.2 Diese Beitragszusicherung ist auf 3 Jahre ab dem Datum dieses Beschlusses befristet 
und erlischt nach Ablauf dieser Frist ohne Weiteres. 

2.3 In den Werbeunterlagen ist mit dem Logo Swisslos-Fonds SoKultur auf das 
Kulturengagement des Swisslos-Fonds des Kantons Solothurn hinzuweisen. Das Logo 
ist unter so.ch/swisslos-fonds abrufbar. 

2.4 Die Abteilung Swisslos-Fonds ist ermächtigt, den Beitrag nach Beschlussfassung zu 
Lasten des Kontos Swisslos-Fonds (Auftrag 83588) anzuweisen. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 

  

Verteiler 

Abteilung Swisslos-Fonds cle/012582 (kein Papierversand) 

Amt für Kultur und Sport (10) 
FOCAL, Stiftung Weiterbildung Film und Audiovision, Anne Perrenoud, Avenue de la Rasude 2, 

1006 Lausanne 


